
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/11/4 5Ob281/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1965

Norm

ABGB §163 H4b11

Rechtssatz

SERUM - GRUPPEN: Die Kombination eines Gc Ausschlusses in Verbindung mit einem P/p - Ausschluß kann unter

Umständen als Vaterschaftsausschluß in Betracht kommen.

Entscheidungstexte

5 Ob 281/65
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